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Dieſe Unterſchiede in den angegebenen Bezügen ſind in den

letzten Fahren immer größer geworden , da ſowohl die Familien⸗
unterſtützung wie die Löhnung eine Erhöhung erfahren haben
während die geſetzlich feſtgelegten Hinterbliebenenrenten gleich
geblieben ſind . ( Vergl . S . 54 , Zuſchläge zum Kriegswitwen
und ⸗waiſengeld . )

Aus dieſem Grunde iſt es eine Pflicht der amtlichen Für —
ſorgeſtellen , die ſich weigernden le auf dieſe Folgen
hinzuweiſen ; wenn ſie bei ihrer Weigerung beharren , wäre der

Lieferungsverband zu erſuchen , ſeinerſeits den Antrag auf Todes⸗

erklärung zu ſtellen . Allerdings müſſen die Fürſorgeſtellen dann

auch Sorge tragen , daß die von den Frauen gefürchtete und meiſt
die Urſache ihrer Weigerung bildende Schlech terſtellung beim

Rentenbezug nicht eintritt , daß vielmehr bei Be edürftigkeit Zuſchüſſe
als Msdleichszuwendungen zu den Renten gegeben werden , wie

dies in einer ganzen Reihe von Städten bereits geſchieht . (Vergl.
Heft 3 der Schriften des Arbeitsausſchuſſes S . 28 , 31 , 99 . “

Den Kriegsgefangenen ſteht ein rechtlicher Anſpruch auf

die Weitergewährung der Löhnung oder des Gehalts nicht zu.

Dagegen ſind die Beſtimmungen , nach denen die Löhnung ( ohne

Teuerungszuſchuß von 9 / ) oder der Gehalt des K riegsgefangene
zur Beſtreitung des Lebensunterhalts der Angehörigen an dieſe
ganz oder teilweiſe zu gewähren ſind , auf alle Fälle ausgedehnt

worden , in denen dieſe Überweiſung zur Unterſtützung der deutſchen
Gefangenen ſelbſt notwendig erſcheint . Die Notwendigkeit kann

als vorliegend erachtet werden , wenn nachgewieſen wird , daß der

Kriegsgefangene infolge mangelhafter Beköſtigung und Bekleidung
der Überſendung von Verpflegun ugs⸗ und Stärkungsmitteln ſowie
von Kleidungsſtücken oder der Überweiſung von Geloberägen
zum Selbſtankauf ſolcher Gegenſtände dringend bedarf , und wenn

von den Angehörigen die Beſtreitung dieſer Koſten aus ihrem

Einkommen nach billigem Ermeſſen nicht geleiſtet werden kann .

Diesbezügliche Geſuche ſind an das Bezirkskommando zu richten

le

0

) Näheres ſ. von Olshauſen , Handbuch zum M. H. G. , Erläuterungen
zu § 34 und Schmidt , die Rechtsverhältniſſe der Vermißten .

Auf eine am —März im Reichstage geſtellte kurze Anfrage erklärte

eicherdee von Oven , daß für die militäriſche Beſoldung Vermißter
verſchhiedenartige Formulare verwendet werden , die Rückſicht nehmen auf
die Frage , ob Verdacht der heeich vorliegt . In ſolchen Fällen
unterliegt die Feſtſtellung des Tatbeſtandes einer genauen Prüfung , bevor
militäriſche Geldzuwendungen an die Angehörigen zugewieſen werden .
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Die auf neutralem Gebiet , z. B. in der Schweiz , unter⸗

gebrachten Heeresangehörigen bekommen aus deutſchen Mitteln

ihre zuſtändige Friedenslöhnung . Gehalt - oder Löhnungsaus⸗

zahlungen vom Truppenteil an die Angehörigen werden vom

Erſatztruppenteil ſofort eingeſtellt , ſobald dieſer von der erfolgten

Internierung Kenntnis erhält . Doch kann den Angehörigen im

Bedürfnisfalle der Unterſchied zwiſchen der im neutralen Gebiet

zahlbaren Friedenslöhnung und der Feldbeſoldung der Gefangenen

vom Bataillonskommando ausbezahlt werden . Diesbezügliche

Geſuche ſind an den Truppenteil zu richten , dem der Gefangene

vor ſeiner Gefangennahme zuletzt angehört hat “ ) .

Eine beſondere Art der Verſorgung der Kriegerwitwen iſt

d) die Kapitalabfindung .

Die Gewährung fortlaufender , geſetzlich geſicherter Ver —

ſorgungsgebührniſſe bewahrt die Kriegerwitwe im allgemeinen

für die Dauer ihres Lebens vor der äußerſten Not . Im öffent⸗

lichen Intereſſe liegt es aber , daß eine ſolche Frau , die meiſtens

im leiſtungsfähigſten Alter ſteht , ſelbſt auch mitwirkt an dem not⸗

wendigen Wiederaufbau und an der Neugeſtaltung des wirtſchaft⸗

lichen Lebens unſeres Volkes . Dies kann in Einzelfällen , in denen

Neigung und Befähigung vorhanden iſt , dadurch geſchehen , daß

ſie durch die Zuwendung eines beſtimmten Kapitals an Stelle des

vollen Rentenbezuges in den Stand geſetzt wird , einen landwirt⸗

ſchaftlihen Grundbeſitz zur eigenen Bewirtſchaftung und

womöglich als Heimſtätte auf Lebensdauer zu erwerben . Dabei

macht es keinen Unterſchied , ob es ſich um landwirtſchaftliche oder

gärtneriſche Betriebe , um ſtädtiſche oder ländliche Heime handelt ,

und da für dieſe Abfindung keineswegs allein rein landwirtſchaft⸗

licher Grundbeſitz in Frage kommt , können auch ſolche Krieger —

witwen berückſichtigt werden , die ihrer beruflichen Vorbildung nach

oder ihres körperlichen Zuſtandes wegen zu andauernder landwirt⸗

ſchaftlicher Arbeit nicht fähig ſind . Für den Erwerb eines unbebauten

) Zum Beſuch kranker , verwundeter und internierter Kriegsteil⸗

nehmer oder zur Beerdigung gefallener Krieger kann deren Angehörigen

bei vorliegender Bedürftigkeit auf Antrag Fahrpreisermäßigung ( halber

Fahrpreis bei Entfernungen über 50 km ) gewährt werden . Dieſe Fahr⸗

karten werden auf Grund eines Ausweiſes der Ortspolizeibehörde über

den Zweck der Reiſe verabfolgt .
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